Merkblatt zum Überprüfungsverfahren bei Bewerbungen um Funktionsstellen an allgemein bildenden Gymnasien

Mit diesem Merkblatt will das Referat 75 Allgemein bildende Gymnasien des Regierungspräsidiums Freiburg einen Beitrag dazu leisten, dass Bewerberinnen und Bewerber (in der Folge wird der Kürze wegen nur noch von Bewerbern gesprochen; natürlich sind immer beide Geschlechter gemeint) um Funktionsstellen im südbadischen Bereich frühzeitig und in gleicher Weise über das Überprüfungs-verfahren informiert werden.

Die zuständigen Referenten des Gymnasialreferats stehen im Übrigen gerne bereits im Vorfeld einer möglichen Bewerbung zu einer informellen (auch telefonischen) Beratung zur Verfügung.

Grundsätzliches:

Von Bewerberinnen und Bewerbern  für Schulleitungsstellen wird erwartet, dass sie bei erfolgreicher Bewerbung in der Regel für einen Mindestzeitraum von 5 Jahren an der Schule verbleiben. Ein Wechsel in eine andere Aufgabe  ist danach möglich, wenn keine gravierenden schulischen Interessen dem entgegen stehen. 

Grundlage für die Besetzung aller Funktionsstellen ist die Verwaltungsvorschrift Besetzung von Funktionsstellen und Überprüfung von Funktionsstellenbewerberinnen und –bewerbern im schulischen Bereich vom 5. Dezember 2001 (K.u.U. 2002, S. 68 ff.) in der jeweils geltenden Fassung. Danach wird zunächst eine Anlassbeurteilung nach der Verwaltungsvorschrift Beratungsgespräch und dienstliche Beurteilung der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen vom 21. Juli 2000 (K.u.U. S. 280) in der jeweils geltenden Fassung erstellt. Sie bleibt ein Jahr gültig und kann zweimal für je ein weiteres Jahr aktualisiert werden. 

Die weiteren Überprüfungsmaßnahmen sind die Unterrichtsanalyse mit Beratung (nur bei Schulleiter- und Fachberaterstellen) und das Bewerbergespräch (alle Stellen). Die Bescheide über eine Unterrichtsanalyse mit Beratung sind drei Jahre gültig; die Unterrichtsanalyse kann aber auf Veranlassung durch das Regierungspräsidium oder auf Wunsch eines Bewerbers nach frühestens einem Jahr neu durchgeführt werden. 

Unterrichtsanalyse mit Beratung:

Die Unterrichtsanalyse mit Beratung besteht darin, dass der Bewerber eine Unterrichts-stunde einer anderen Lehrkraft besucht und im Anschluss daran ein Beurteilungs- und Beratungsgespräch mit dieser Lehrkraft führt, beides in Anwesenheit von Vertretern des Regierungspräsidiums. Bis zu drei Bewerber können dieselbe Stunde besuchen und dann nacheinander die Gespräche führen. Für die Lehrkraft bleiben diese „Beurteilungen“ folgenlos und werden nicht dokumentiert, auch in den späteren Bescheiden an die Bewerber kommt ihr Name nicht vor.

Die Unterrichtsanalyse mit Beratung wird bei Bewerbung um eine Schulleiterstelle in der Regel fachfremd (für Schulleiter eine realistische Anforderung; außerdem ist so der direkte Vergleich von konkurrierenden Bewerbern möglich), bei Bewerbung um eine Fachberater-stelle aber fachbezogen durchgeführt. 

Ziel der Unterrichtsanalyse mit Beratung ist es, Eindrücke von der Beurteilungskompetenz und – ebenso wichtig – der kommunikativen Kompetenz der Bewerber zu gewinnen. Soweit die Unterrichtsanalyse fachfremd durchgeführt wird, kann es bei der Beurteilung des Unterrichts selbstverständlich nicht um die ganz speziellen Probleme des vom Regierungspräsidium gewählten Faches gehen, sondern vor allem um die allgemeinen Qualitäten von Unterricht (Erarbeitungsprozess, Ergebnissicherung, Medien, Rolle der Schüler, Lehrerverhalten usw.). - Folgende „Spielregeln“ haben sich als sinnvoll erwiesen:

· Das Beurteilungs- und Beratungsgespräch soll in dialogischer und nicht in dozierender Form geführt werden.

· Das Gespräch soll sich auf die wesentlichen Aspekte des gesehenen Unterrichts beziehen, wobei Schwerpunkte gesetzt werden können; dafür sind erfahrungsgemäß nicht weniger als 30 Minuten und nicht wesentlich mehr als 45 Minuten notwendig.

· Eine (fiktive) Note muss nicht genannt werden; jedoch wird der Erfolg des Gesprächs in hohem Maß daran gemessen, wieweit die Lehrkraft eine zutreffende und differenzierte, Grundlegendes von Marginalem unterscheidende Rückmeldung über die Stärken und Schwächen ihres Unterrichts  erhält und sinnvolle Anregungen zur Weiterentwicklung mitnehmen kann.

Die Unterrichtsanalyse mit Beratung ist wegen des hier geforderten relativ spontanen Reagierens auf eine Lehrerpersönlichkeit und deren Unterrichtsstunde der wohl anspruchs-vollste Teilschritt im gesamten Überprüfungsverfahren. Über sie wird vom Regierungs-präsidium ein Bescheid mit einer Note erstellt und jedem Bewerber kurz vor Abschluss des Besetzungsverfahrens zugestellt. Die Notenskala wird dabei differenzierend angewandt; so ist hier z.B. die Note „sehr gut“ ausgesprochen selten und die Note „gut“ bedeutet entschiedene Anerkennung im Sinn der geltenden Beurteilungsmaßstäbe („eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht“). Wir bitten um Verständnis dafür, dass sich damit häufig deutliche Abweichungen von dem meist hohen Notenniveau der Anlassbeurteilungen ergeben – dies entspricht der Schwierigkeit der Aufgabe, gilt für alle Bewerber und ist notwendig für eine verantwortliche Stellenbesetzung.  

Bewerbergespräch:

Das Bewerbergespräch bezieht sich grundsätzlich auf die von dem jeweiligen Bewerber angestrebte Stelle und soll Aussagen über die Eignung für diese Stelle liefern. Sofern auch eine Unterrichtsanalyse mit Beratung durchzuführen ist, wird das Bewerbergespräch in der Regel im Anschluss an diese geführt.

Das Bewerbergespräch ist keine Wissensabfrage, obwohl Informiertheit über die wesent-lichen Problembereiche und Innovationen im Bildungswesen natürlich bei der Bewerbung um eine Funktionsstelle vorauszusetzen ist. Es ist aber auch nicht nur eine entspannte, kollegiale Plauderei; wirkliche Aufschlüsse sind manchmal nur durch konsequentes Verfolgen von Fragestellungen zu gewinnen. Soweit aktuelle bildungspolitische Entwick-lungen thematisiert werden, geht es dabei nicht um „Gesinnungsprüfung“, sondern darum, ob sich ein Bewerber aufgrund sachlicher Kenntnis mit Problemen auseinandersetzt und seine Position argumentativ begründen kann oder sich z.B. an Klischees orientiert.

Das Gespräch soll vor dem Hintergrund des Anforderungsprofils der angestrebten Stelle Aufschlüsse geben über dafür nötige Qualitäten wie z.B.

· Erfahrungen im beruflichen und persönlichen Bereich,

· Sach- und Fachkompetenz,

· Identifikation mit der beruflichen Arbeit, 

· Reflexionshorizont und -niveau,

· Fähigkeit zum Verbinden von theoretischen und praktischen Gesichtspunkten,

· Differenzierender Umgang mit komplexen Problemen,

· Sicherheit und Authentizität des persönlichen Auftretens,

· Dialogfähigkeit, flexibles Aufnehmen von Impulsen, Mitgestaltung des Gesprächs,

· Fähigkeit zur Kritik und ggf. zu selbstkritischer Distanz,

· Argumentative Überzeugungskraft und Gestaltungswillen,

· Interesse an Innovationen.

Findet nur ein Bewerbergespräch statt, so endet der Bescheid darüber mit einer Note. Soweit eine Unterrichtsanalyse mit Beratung und ein Bewerbergespräch stattfinden, gibt es im zusammenfassenden Bescheid neben der Note für die Unterrichtsanalyse eine Gesamtnote für Unterrichtsanalyse und Bewerbergespräch zusammen. 

Bei der Abfassung der Bescheide bemühen wir uns, Stärken und Kritikpunkte, so wie sie sich uns darstellen, sachlich klar, aber auch in einer Weise zu formulieren, die dem einzelnen Bewerber als Person gerecht wird und ihn nicht verletzt. 

Nach unserer Erfahrung haben sich die vorgeschriebenen Verfahrensschritte als insgesamt sehr aussagekräftig erwiesen (auch wenn natürlich eine „Gegenprobe“ zu einer Besetzungs-entscheidung nicht möglich ist!). Wir sind uns aber bewusst, dass uns kein Urteil über den Bewerber als Person zusteht, sondern dass wir lediglich aufgrund unserer Eindrücke eine sorgfältige Einschätzung der Eignung für ein bestimmtes Aufgabenspektrum geben können. Die zuständigen Referenten stehen allen Bewerbern, die ein bestimmtes Ergebnis nicht ohne Weiteres nachvollziehen können, gerne zu einem klärenden Gespräch zur Verfügung und bitten für diesen Fall um telefonische Vereinbarung.     

Rechtliche Aspekte

Die Auswahlentscheidung

Für die Auswahlentscheidung gilt der so genannte Leistungsgrundsatz, was bedeutet, dass der nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung am besten geeignete Bewerber zum Zuge kommen muss („Prinzip der Bestenauslese“ - Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz, § 11 Landesbeamtengesetz). Dabei stellt die Eignung unter den drei genannten Begriffen den Oberbegriff dar. Die Eignung jedes Bewerbers wird durch das Regierungspräsidium in der sogenannten Eignungsbewertung eingeschätzt, bei der das Anforderungsprofil der konkret zu besetzenden Stelle ein grundlegender Maßstab bildet. Die Eignungsaussage endet für jeden Bewerber mit einer der vier Bewertungsstufen: besonders gut geeignet / gut geeignet / geeignet / nicht geeignet 
Ein wichtiger Baustein zur Feststellung der Eignung ist für das Regierungspräsidium zunächst die dienstliche Beurteilung, die vom Schulleiter erstellt wird. Sie soll ihrem Zweck nach dazu dienen, die Leistungen der verschiedenen Bewerber in ihrem bisherigen Amt gegenüberzustellen und untereinander vergleichbar zu machen.  

Die Unterrichtsanalyse mit Beratung sowie das Bewerbergespräch erlauben - mehr als die dienstliche Beurteilung - eine Prognose, wie sich der Bewerber auf der von ihm angestrebten Stelle bewähren würde, weil er mit typischen Anforderungen des neuen Amtes konfrontiert wird.

Erscheinen nach Auswertung der Bausteine des Überprüfungsverfahrens zwei oder mehr Bewerber für die zu besetzende Stelle im wesentlichen gleich geeignet, kommen verschiedene Hilfskriterien in Betracht. Die Rechsprechung erkennt u.a. folgende Erwägungen an:

· das höhere Dienst- und/oder Lebensalter eine Bewerbers

· ein besonders positiver persönlicher Eindruck im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs

· die früheren dienstlichen Beurteilungen 

· die Eigenschaft als Schwerbehinderter

· der Grundsatz zur Förderung von weiblichen Bewerbern

Bewerber, die nicht zum Zuge kommen, erhalten ein Absageschreiben. Damit verbunden ist das Angebot zu einem Gespräch. Gleichzeitig wird der erfolgreiche Bewerber über den Ausgang des Verfahrens informiert.

Rechtsschutz

Wenn der Bewerberanspruch nicht ordnungsgemäß erfüllt wurde, kann der unterlegene Bewerber beim Regierungspräsidium Widerspruch einlegen oder falls die Ernennung des Konkurrenten unmittelbar bevorsteht, eine so genannte einstweilige Anordnung (Eilverfahren) beim örtlich zuständigen Verwaltungsgericht beantragen. In diesen Verfahren können alle bzw. einzelne Bestandteile des Verfahrens einer rechtlichen Überprüfung zugeführt werden. Das Regierungspräsidium wird auf den Widerspruch das Verfahren nochmals einer genauen Prüfung unterziehen. Das Gericht prüft die Angelegenheit im Eilverfahren nur summarisch. Deshalb wird der klagende Mitbewerber im Erfolgsfall keine Entscheidung erhalten, durch die er selbst auf die begehrte Stelle befördert wird. Ziel des Antrags (und auch eines Widerspruchs) kann deshalb i.d.R. nur die Verpflichtung des Dienstherrn sein, ein neues Auswahlverfahren durchzuführen und die fragliche Stelle bis zu dessen Abschluss nicht mit dem zunächst ausgewählten Bewerber zu besetzen.
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